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Bozen, am 27.01.2026 

Ersetzungsantrag zum  
Beschlussantrag Nr. 268/25 

 

Unser Landesname muss mehr sein, als 
eine Dachmarke 
Südtirol soll auch amtlich „Südtirol“ heißen dürfen 
 
Von der Südtiroler Küche, über den höchsten Berg Südtirols bis Südtirol als 
beliebtes und bekanntes Urlaubsland - die Landesbezeichnung „Südtirol“ für 
das Land zwischen Brenner und Salurn ist allgegenwärtig. Doch den wenigsten 
Südtirolerinnen und Südtirolern ist bewusst, dass die amtliche Bezeichnung für 
ihr Land nicht „Südtirol“, sondern „Provincia autonoma die Bolzano“ heißt und 
im deutschen mit „Autonome Provinz Bozen“ übersetzt wird.  
 
 
Landesnamen als amtliche Bezeichnung 
 
Ähnlich dem Personennamen ist der Name eines Landes oder einer Landschaft eine 
Kennzeichnung, die den Namensträger individuell bezeichnen und unterscheiden soll.  
Im staatspolitischen Sinn kann ein Land bereits ein Bundesland als Teil eines übergeordneten 
Staatsobjekts, ein souveräner Staat oder auch eine andere politische Verwaltungseinheit sein. 
Mit dem amtlichen Landesnamen wird in der Regel auch das geographische Gebiet der 
betreffenden Verwaltungseinheit definiert und gekennzeichnet.  
Die meisten Staaten und (Bundes-) Länder verwenden für ihre Bezeichnung eine amtliche 
Vollform, z. B. Republik Italien, Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Mexikanische Staaten 
oder Land Baden-Württemberg oder Freistaat Bayern als Beispiele für die amtliche Vollform 
deutscher Bundesländer.  
Die Schweiz hat insgesamt vier amtliche Vollformen ihres Landesnamens in ihren Amtssprachen 
und eine latinisierte Form festgelegt: „Schweizerische Eidgenossenschaft“ (deutsch), 
Confédération suisse (französisch) Confederazione Svizzera (italienisch) Confederaziun svizra 
(rätoromanisch) Confoederatio Helvetica (CH) (lateinisch). 
 
Südtirol als Name zwar allgegenwärtig – aber nicht amtlich  
 
Man mag es kaum glauben: „Südtirol“ als Landesname ist in Südtirol nicht gesetzlich geregelt. 
Im Gegensatz zu österreichischen Bundesländern oder auch zu anderen italienischen Provinzen 
unterscheidet sich der in Südtirol im allgemeinen Sprachgebrauch und die teilweise auch auf  
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offiziellen Dokumenten des Landes verwendete Landesbezeichnung von der amtlichen Form, die 
von der italienischen Verfassung, dem Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol und 
anderen Dekreten des italienischen Staatspräsidenten vorgegeben wird. 
Das „Land Südtirol“ und die Südtiroler Landesverwaltung verwenden auf internen und auch auf 
öffentlichen Dokumenten, auf dem Briefpapier und bei digitalen Auftritten meist drei Formen 
für sich als Institution und indirekt auch für das Land: 
„Autonome Provinz Bozen - Südtirol“ im deutschen Wortlaut, „Provincia autonoma di Bolzano – 
Alto Adige” im italienischen Wortlaut und „Provinzia autónoma de Bulsan – Südtirol“ im 
ladinischen Wortlaut.  
Zudem verwenden Landesregierung und Landesverwaltung im deutschen Wortlaut zunehmend 
die Begriffe „Land Südtirol“. Damit lehnt sich die Südtiroler Landesregierung an die üblichen 
Formen der Landesbezeichnung in den deutschsprachigen Nachbarregionen wie „Land Tirol“ 
oder „Land Baden-Württemberg“ an. 
 
Sowohl in der italienischen Verfassung als auch im Sonderstatut für die Region Trentino-
Südtirol wird das Gebiet Südtirols und die entsprechende Körperschaft ausschließlich als 
„Provincia autonoma di Bolzano“ – also als „Autonome Provinz Bozen“ bezeichnet. Da die 
italienische Verfassung und das Autonomiestatut nur in ihrer italienischen Fassung amtlich 
gültig sind, ist genaugenommen auch nur die italienische Formulierung „Provincia autonoma di 
Bolzano“ und noch nicht mal die deutsche Übersetzung „Autonome Provinz Bozen“ gesetzlich 
verankert, geschweige denn „Südtirol“ oder „Land Südtirol“. 
 
Der Begriff „Südtirol“ wird seit dem Inkrafttreten des sogenannten Zweiten Autonomiestatuts 
(DPR Andreotti Nr. 670/1972), genauer gesagt seit der Veröffentlichung des Gesetzestextes im 
Amtsblatt der Region 1978 erstmals für die deutsche Teilbezeichnung der Region Trentino-
Südtirol in Klammern gesetzt und für die Bezeichnung der Region im deutschen Wortlaut im 
italienischen Gesetzestext angeführt. Dazu ist nochmals festzuhalten, dass der gesamte 
deutsche Wortlaut des Autonomiestatuts lediglich eine übersetzte Fassung des italienischen 
Gesetzestextes, aber bis heute kein amtlich gültiger Gesetzestext ist. 
 

 
Im II. Autonomiestatut von 1972 wird „Südtirol“ als Teilbezeichnung der Region Trentino-Südtirol erstmals offiziell angeführt.  
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1983 wird das Wappen festgelegt 
 
Im Jahr 1983 wurde nach dem Ansuchen der Landesregierung durch das Präsidialdekret DPR 
vom 21. März 1983 das Landeswappen für die „Autonome Provinz Bozen“ gewährt und gesetzlich 
verankert. Die Landesbezeichnung bleibt wie in der Verfassung und im Autonomiestatut 
definiert „Provincia Autonoma di Bolzano“. Im zitierten Präsidialdekret wird interessanterweise 
im Titel und Gesetzestext die Bezeichnung „Provincia Autonoma die Bolzano“ mit dem Zusatz „- 
Alto Adige“ verwendet.  
 

 
 
Kabinett Durnwalder I führt die Zusätze „Südtirol“ und „Alto Adige“ am Siegel des Landes ein.  
 
Mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 26, vom 20. September 1989, wurde kurz nach dem 
Amtsantritt von Landeshauptmann Luis Durnwalder die Verwendung des 1983 genehmigten 
Wappens für die „Autonome Provinz Bozen“ geregelt. Zugleich wurde auch ein eigenes 
Landessiegel eingeführt und dessen Verwendung definiert:  
„Das Landessiegel ist gemäß dem Entwurf in Beilage A) zu dieser Verordnung kreisförmig; in der 

Mitte ist das Landeswappen wiedergegeben und im Kreisring 
die Aufschrift »Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol« mit der Angabe des 
Landesorgans, dem das Siegel zuerkannt ist. 
 
Dieser Artikel wurde später leicht abgeändert, die deutschen 
und italienischen Aufschriften blieben bestehen.  Das 
Landessiegel ist zweisprachig. Eine dreisprachige ladinische 
Aufschrift wird nur den ladinischen Bildungseinrichtungen 
zuerkannt.  
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Banner der „Provincia autonoma di Bolzano“ wird 
eingeführt 
 
Als im Jahr 1996 das offizielle Banner der „Autonomen 
Provinz Bozen“ - nach Beschluss der Südtiroler 
Landesregierung und über Beschlussvorlage des 
Ministerrats – durch ein Präsidialdekret des italienischen 
Staatspräsidenten genehmigt wird (DPR Scalfaro Nr. 
58/1996), wird auf dem offiziellen Banner der „Autonomen 
Provinz Bozen“ folgende Landesbezeichnung angeführt: 
 
„AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL“ im deutschen 
Wortlaut, 
„PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE” im 
italienischen Wortlaut. 
und PROVINZIA AUTONÓMA/ DE BULSAN/SÜDTIROL im 
ladinischen Wortlaut. 
 
Der Name der Provinz wird im Präsidialdekret des 
Staatspräsidenten in seiner amtlich verankerten Form 
„Provincia autonoma di Bolzano“ verwendet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigung des Landesbanners durch den italienischen Staatspräsident Scalfaro im Jahr 1996. 
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Verfassungsreform 2001 verankert „Zweinamige Mischform“ für Region in der Verfassung 
 
Mit der Verfassungsreform im Jahr 2001 wurde in Artikel 116 der italienischen Verfassung die 
Teilbezeichnung „Südtirol“ in der Form „Trentino -Alto Adige/Südtirol“ für die Region Trentino-
Alto Adige im italienischen Wortlaut der Verfassung erstmals in einer „zweinamigen“ Mischform 
für die Region angeführt. Dieser Umstand wurde und wird von einigen Südtiroler Politikern 

begrüßt, da damit der Begriff 
„Südtirol“ in der italienischen 
Fassung Verfassung verankert 
worden sei. Dies trifft jedoch nur für 
die Bezeichnung der Region zu und 
nicht für das „Land Südtirol“ bzw. 
die „Autonome Provinz Bozen“. 
Amtlich bleibt diese weiterhin die 
„Provincia autonoma di Bolzano“. 
 
 

 
„Mischform für Region“ soll auch für deutschen Wortlaut im Autonomiestatut kommen 
 
Aus dieser im Jahr 2001 erfolgten Verankerung der zweinamigen Mischform für die amtliche 
Landesbezeichnung der Region (Trentino Alto Adige/Südtirol) in der italienischen Verfassung, 
leiten der Staat in Vertretung von Ministerpräsidentin Meloni und die Südtiroler 
Regierungskoalition in Vertretung von Landeshauptmann Kompatscher bei den geplanten 
Änderungen am Autonomiestatut im Frühjahr 2025 ab, dass diese „Zweinamigkeit“ künftig auch 
für den deutschen Wortlaut des Autonomiestatuts zu gelten habe und zwar in der umgekehrten 
Reihenfolge „Region Trentino-Südtirol/Alto Adige“. Die geplante Änderung im Wortlaut: 
 

 
 
 
 

Da der deutsche Wortlaut bzw. die deutsche Fassung des Autonomiestatuts nicht amtlich gültig 
ist, bzw. bei Unterschieden amtlich stets der italienische Wortlaut gilt, stellt diese Einführung 
einer zweinamigen Mischform für die Region einen Eingriff in die Minderheitensprache und 
deutsche Eigenbezeichnung der Region dar und ist eine Verschlechterung zur bereits 1972 als 
deutsche Bezeichnung in der Verfassung angeführten Landesbezeichnung für die Region. 
Derzeitige Formulierung des Artikels 114: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FREIE FRAKTION Südtiroler Landtag, Silvius-Magnago-Platz 6, 39100 Bozen 
freiefraktion@landtag-bz.org, +39 0471 94 61 61 

 

 
 
 
 
 
Dass keine der heute im deutschen Wortlaut gängigen Landesbezeichnungen „Südtirol“, „Land 
Südtirol“ oder „Autonome Provinz Bozen – Südtirol“ gesetzlich verankerte Landesnamen sind, 
ist weiten Teilen der Südtiroler Bevölkerung völlig unbekannt. Zum einen, weil das tägliche 
Leben für die meisten Bürger vielfältige andere Herausforderungen bereithält als einen 
fehlenden amtlichen Landesnamen, andererseits wird dieses politische Versäumnis von jenen, 
dessen Aufgabe die gesetzliche Regelung und Verankerung des eigenen Landesnamens wäre, 
weitgehend ignoriert oder kaschiert.  
Denn die Südtiroler Landesregierung und die Landesverwaltung vermeidet auf ihren 
Dokumenten die Verwendung des amtlichen Landesnamens „Provincia autonoma di Bolzano“ 
bzw. deren deutsche Übersetzung „Autonome Provinz Bozen“.   
Stattdessen verwenden die Landesregierung und Landesverwaltung die dreisprachigen 
Aufschriften des Landesbanners oder die zweisprachigen des Landessiegels:  
 

Als „offizielles“ Logo wurde von der Landesregierung und 
Landesverwaltung seit 1992 die dreisprachige Aufschrift 
des Landesbanners eingeführt. Dieses Logo wurde und 
wird von vielen Südtirolern als die amtliche 
Landesbezeichnung angesehen. Doch diese ist weiterhin 
„Provincia autonoma di Bolzano“. 

 
Den Unetrschied zwischen Logo und amtlicher Bezeichnung lässt sich auch an den Rechtsakten 
des Landes ablesen. So werden Landesgesetze zwar mit zweisprachigen Briefköpfen (und dem, 
dem Landessiegel nachempfundenen Logo) veröffentlicht: 
 

 
 
Doch in den Gesetzestexten selbst wird die amtliche verankerte Landesbezeichnung „Provincia 
autonoma di Bolzano“ verwendet, wie hier beim „Landesgesetz für Raum und Landschaft“: 
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„Land Südtirol“ offiziell inoffiziell 
  
Auf den Plattformen in den Sozialen Medien tritt die „Autonome Provinz Bozen“ mit 
verschiedenen Landesbezeichnung in Erscheinung – von denen keine der amtliche Landesname 
ist: So heißt die offizielle Facebook-Seite der „Autonomen Provinz Bozen“ in der italienischen 
Version „Provincia Bolzano“ und in der deutschen Version „Land Südtirol“, womit die 
Landesregierung den deutschen Sprachgebrauch anlehnt und den Begriff „Land“ bzw. „Länder“ 
für Bundesländer übernimmt. (Bsp. Land Tirol, Land Kärnten, Land Brandenburg…)  
 

 
 
 
Im Mai 2025 hat die Landesregierung das Logo der Landesverwaltung neu definiert und schreibt 
in einer Aussendung:  
„Im neuen Kleid präsentiert sich künftig das Logo der Südtiroler Landesverwaltung. Einen 
entsprechenden Vorschlag hat die Landesregierung in ihrer Sitzung am 27. Mai genehmigt. 
Hintergrund für die Überarbeitung war die Notwendigkeit, das Logo für die neue und vielseitige 
Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen und Formaten anzupassen. Die Neugestaltung 
erfolgte unter der Leitung der Agentur für Presse und Kommunikation, die für das 
Erscheinungsbild des Landes zuständig ist. Mehrere Abteilungen und Fokusgruppen wurden 
dabei eingebunden.“ 
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Im Zuge dieser Neugestaltung wurde auch das Landeswappen, das bisher gemäß seiner 
amtlichen Form auch für das Logo von 1992 verwendet worden ist, abgeändert und präsentiert 
sich heute in einer stilisierten Form. Nun ist für jeden offen erkennbar, dass das offizielle Logo 
der Südtiroler Landesverwaltung weder dem amtlichen Landeswappen noch der amtlichen 
Landesbezeichnung entspricht, noch ihnen entsprechen muss und auch nicht mit ihnen 
gleichzusetzen ist. Denn amtlich in der italienischen Verfassung und im Autonomiestatut ist für 
das Land und das Rechtssubjekt zwischen Brenner und Salurn ausschließlich die italienische 
Bezeichnung „Provincia autonoma di Bolzano“ verankert. 
 
 
 
Made in South Tyrol 
 
In den letzten Jahrzehnten wurden von der Südtiroler Landesregierung und den Tourismus- und 
Wirtschaftsvereinigungen mehrere lokale Marken und Qualitätszeichen eingeführt, welche die 
Landesbezeichnung „Südtirol“ beinhalten, so die „Dachmarke Südtirol“ oder das 
„Qualitätszeichen Südtirol“. 

Zugleich fällt auf, dass im englischen 
Sprachgebrauch von Südtiroler 
Werbetreibern und Verbänden immer 
häufiger der Begriff „Alto Adige“ für 
Südtirol bzw. die „Autonome Provinz 
Bozen“ verwendet wird. Dies 
verwundert umso mehr, da bereits 
1960 im Zusammenhang mit den UNO-
Akten zu Südtirol neben dem 
Bezeichnungen „Province of Bolzano 
(Bozen)“ auch die Bezeichnung „South 
Tyrol“ in den (internationalen) 
Dokumenten englischen Wortlauts 

verwendet wurden. Im Zuge der Verankerung des Landesnamens „Südtirol“ soll auch die 
Verwendung des Exonyms „South Tyrol“ etabliert werden.  
 
 
 

Dies vorausgeschickt,  
spricht sich der Südtirol Landtag dafür aus: 

 
 
1. - den Landesnamen „Südtirol“ im deutschen und ladinischen Sprachgebrauch als amtliche 

Form oder Teil einer amtlichen Vollform für die derzeitige „Provincia autonoma di 
Bolzano“ einführen zu wollen; 

>>> 
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2. - im englischen Wortlaut die Bezeichnung „South Tyrol“ für das Land Südtirol bzw. die 
derzeitige „Provincia autonoma di Bolzano“ und deren deutsche Bezeichnung „Autonome 
Provinz Bozen“ einzuführen und verwenden zu wollen; 
 

- und beauftragt die Landesregierung  
so wie seine Vertreter in der 6er- und 12-er Kommission: 

 
 
3. - auf allen zuständigen Ebenen Initiativen für die gesetzliche Verankerung des deutschen 

Begriffs „Südtirol“ als offiziellen Landesnamen oder Teil einer amtlichen Vollform des 
Landesnamens für die derzeitige „Provincia autonoma di Bolzano“ zu ergreifen. 
 

4. - auf allen zuständigen Ebenen Initiativen zu starten, welche die amtliche Gültigkeit einer 
Fassung des Sonderstatuts für die Region Trentino-Südtirol im deutschen Wortlaut (und 
wenn möglich auch im ladinischen Wortlaut) herbeiführen. 
 

5. - die Landesverwaltung und sämtliche Körperschaften mit Landesbeteiligung anzuweisen, 
im englischen Wortlaut die Bezeichnung „South Tyrol“ für die „Autonome Provinz Bozen“ zu 
verwenden. 

 
 

 
 
Andreas Leiter Reber               
 
 

 


